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Vorwort

Diese Untersuchung steht unter Themenworten, die bisher kaum einen
Raum in geltendem Staatsrecht gefunden haben: „Ruhe“ begegnet allen-
falls im Öffentlichen Recht einer „Sicherheit und Ordnung“, vor allem als
Problemfeld des Polizeirechts. Lucius Annaeus Seneca erscheint bisher in
der Verfassungsgeschichte selten, in der Rechts- und Staatsphilosophie
allenfalls als Autorenquelle einer Stoischen Weltsicht, in welcher ein Na-
turrecht als antikes Weltrecht beleuchtet wird.

Bezüge solcher Begegnungen, fast schon geistiger Funde, zu Grund-
sätzen des Öffentlichen Rechts, speziell als vertiefende Gedanken zu einer
Staatslehre der Demokratie, liegen gewiss nicht auf der Hand; sie sind
dennoch naheliegend. Die große unbestreitbare Ordnungskraft dieser
Staatsform, wenn nicht geradezu ihre Legitimation, sie liegen ja in einer
Menschennähe ihrer Staatlichkeit, welche ein „Mensch und Staat“ zu
„Staat wie Mensch“ werden lassen will, in einem staatsrechtlichen Neo-
Humanismus, der dann selbst einen Rückgriff auf die Antike entbehrlich
erscheinen lässt. Und dieser menschliche Staat soll ja gerade darin seinen
Bürgern ganz nahe sein und in allem bleiben, dass er alles aufnimmt, ab-
bildet, umsetzt, was diese seine Menschen bewegt, darin ihn selbst zu einer
flexiblen Ordnungsmacht werden lässt, in einer verfassungsrechtlichen
„Offenheit“. Sie trägt ihn auf einMeer hinaus, auf dem aber das Staatsschiff
„Fluctuat nec mergitur“, wie es die Devise der Stadt Paris, des historischen
Zentrums organisierter Staatsgewalt, versprochen hat.

Diese Demokratie als bewegte, bewegende Staatsform – und ihr ge-
genüber nun die stoische Ruhe eines Cäsarenberaters aus Rom, der diese
am Ende nur in erzwungenem Selbstmord finden konnte – ist ein größerer
Gegensatz, eine stärkere Spannung denkbar als in dieser geistigen Frage?

Doch „Les extrêmes se touchent“, gerade deshalb wird dieses staats-
rechtlicheWagnis unternommen. Dem Leser verlangt es viel ab, allzu vieles
vielleicht: Assoziationen über wahre Abgründe hinweg. Vor allem aber eine
Nachsicht mit höchstpersönlichen Pointierungen des Verfassers und damit
auch seiner Selbst-Referenzen: Mit dieser Schrift hat er selbst staats-



rechtliche Ruhe finden, seine bisherigen Gedanken ausmünden lassen und
sich von einem Staatsrecht verabschieden wollen – „systematisch“ – das ihn
ein langes Leben nicht hat – zur Ruhe kommen lassen.

München, im Herbst 2017 Walter Leisner
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3. Senecas Staatsphilosophie – in Tradition zwischen Autorität und
Ruhe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

4. Rückkehr zu stoischer Ruhe – mit Seneca – Heute? . . . . . . . . . . 37

II. Grundgedanken der Stoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

1. Erkenntnis nur in Ethik – Keine Metaphysik . . . . . . . . . . . . . . . 38

2. Virtus: Menschentauglich-Humanes, nicht „moralisch Gutes“ . . 39

3. „Der Mensch nach Natur“ – sein eigener Gott . . . . . . . . . . . . . 39

4. „Ruhe(n)“ ist alles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
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sprüchlicher Stoizismus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

VI. Der „Gütige Staat“ der Stoa – von der Menschen- und Staatskunst des
Gebens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
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A. Einleitung: „Dynamik“ und „Ruhe“ –
Eine Grundfrage der Demokratie

I. Demokratie: Staatsform in Bewegung

1. „Staatsform als Statik“ – Definition aus Souveränität?

a) „Demokratie als Staatsform“ abzugrenzen zu anderen Regierungs-
formen, ist ein dogmatisches Aufgaben-Erbe der aristotelischen staats-
rechtlichen Begriffsjurisprudenz1. Diese versucht, in Fortsetzung platoni-
scher Wesens-Idealvorstellungen2, die Entwicklungen von Staatsformen
und deren Dynamik „aufzufangen“ in der begrifflichen Statik der „Ent-
artungen“ und deren Vermeidung in Kombinationen – letztlich damit
Evolutionen als solche3, dynamische Entwicklungskräfte aus der Staats-
rechtsdogmatik auszublenden. Darauf beruht – noch immer – das gesamte
„begriffliche Denkgerüst“ des geltenden, insbesondere das des „grund-
satzgeprägten“ deutschen Staatsrechts4. Dogmatische Vorstellungen wie
„Grundwerte“5, „Wesensgehalt“6, „Kernbereich“7 sind Ausprägungen

1 Begriffsjurisprudenz: ein kaum vertiefter Begriff des Staatsrechts, der meist mit
dem Namen Paul Laband in Verbindung gebracht wird, dem ersten großen Sys-
tematiker dieser Materie; vgl. das Vorwort von dessen 1. Aufl. von „Das Staatsrecht
des Deutschen Reiches“, 1876; vgl. dazu Leisner, W., Die Prognose im Staatsrecht.
Zukunft in Vergegenwärtigung, 2015, S. 31.

2 Zu diesem s. Leisner, W., Platons Idealstaat und das Staatsrecht der Gegen-
wart, 2014, insb. S. 22 ff., 122 ff.

3 Zu den Evolutionen vgl. Leisner, W., Institutionelle Evolution. Grundlinien
einer Allgemeinen Staatslehre, 2012, S. 58 ff.

4 Sommermann, K.-P., in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG. 6. Aufl. 2010,
Art. 20 Rn. 12 ff.

5 Zu den „Verfassungswerten“ des Grundgesetzes, s. Rensmann, Th., Wert-
ordnung und Verfassung, 2007; Dieckmann, H.-E., Überpositives Recht als Prü-
fungsmaßstab im Geltungsbereich des Grundgesetzes, 2006, S. 138 ff.; Di Fabio,
U., Grundrechte alsWerteordnung, JZ 2004, S. 1; Leisner,W., „Wertewandel“ und
Verfassungsrecht, JZ 2001, S. 313 m. Nachw.



dieser „Begriffsstatik“8. Mit ihr sollen entwicklungsmäßige „Wesensver-
änderungen“ begrifflich ausgeschlossen, damit die politische Überzeu-
gungskraft der Demokratie mit einem religionsähnlichen Geltungsan-
spruch von Ewigkeit(en) gesteigert werden9.

b) Rechtlich erfolgt dies über einen „Souveränitätsbegriff“, der „unwi-
derstehlichen (Staats-)Gewalt“, der (letztlich) dem Völkerrecht entlehnt
und in das „interne“ Recht der Nationalstaaten eingeführt werden konnte,
seit und zugleich mit der Entfaltung eines nationalstaatlichen Verfas-
sungsrechts im 18. Jahrhundert. Hans Kelsen10 hat dies später in seiner
Norm(stufen)lehre gültig und bleibend dogmatisiert – wiederum letztlich
in aristotelischer Statik.

Zentralbegriff dieser staatsformprägenden Souveränitätslehre ist der
„Souveränitätsträger“, eine institutionell festgelegte, definierte, abge-
grenzte politische Entscheidungs- und damit Machteinheit: „Monarch/
Führer“, „Aristokratie/(herrschende) Ober-Schicht“, „Volk/Mehrheit
Gleicher“. Eine dogmatische Bewältigung dieser institutionalisierten
Souveränität ist nie voll gelungen11, weil der sie konstituierende Begriff
einer „Unwiderstehlichkeit“ stets eine begrenzende Gegenbegrifflichkeit
sogleich auf den Plan rief: die „Freiheit“. Sie ist allerdings, als solche, ebenso
„rechtlich definitionsresistent“ geblieben in ihrer Begrifflichkeit wie „die
Souveränität“12. Diese „Freiheit“ war Gegenbegriff zur „Gewalt“, damit zur
Staatlichkeit als solcher, unter (der Geltung von) allen Staatsformen, bereits

6 Zum Wesensgehalt s. Huber, P. M., in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG
6. Aufl. 2010, Art. 19 Rn. 102 ff.

7 S. Nachw. bei Leisner, W. G., Existenzsicherung im Öffentlichen Recht,
2007, S. 92 ff.

8 Diese Begriffsstatik steigert sich zum Begriff von „Institutionen“, vgl. Leisner,
Fn. 3, S. 58 ff.

9 Zu diesem Begriff der „Ewigkeit“ vgl. Leisner, W., Das Unendliche im
Staatsrecht. Geltung, Dimensionen, Dynamik der demokratischen Verfassung,
2017, S. 99 ff.

10 Zu Kelsens Normbefehlen vgl. Leisner, Fn. 3, S. 30 f.
11 Neuester Überblick und großangelegter Versuch einer Dogmatisierung bei

Schachtschneider, K. A., Souveränität. Grundlage einer freiheitlichen Souveräni-
tätslehre, 2015.

12 Zur „Freiheit als solcher“ vgl. Leisner, Unendlichlichkeit, Fn. 9, S. 39 ff.,
108 f.
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in früher Monarchie („Tyrannenmord“)13. Deutlich bewusst und (damit
auch bereits) institutionalisiert trat dies jedochmit und seit der Demokratie
in Erscheinung, in der Spannung zwischen „Volkswille“14 und Grund-
rechtlichkeit. Diese Freiheitsrechte wurden zu einer Art von „personali-
tätsgestützter Gegensouveränität“ des Menschen, in seinem Individualis-
mus, gegen den Staat und dessen kelsenianisch verfestigte, dezisionistisch
(Carl Schmitt) ausgeformte Norm-Befehlssouveränität.

2. Volkssouveränität:
wesentlich (in) dynamische(r) Entwicklung

a) In dieser Spannung steht die deutsche grundgesetzliche Ordnung seit
dem Zusammenbruch des post-monarchischen Führerstaats. Damit ist
„Staatsformdefinition aus Rechts-Statik-Ruhe voll in demokratische Dynamik
geworfen“, als „demokratische Staatsform in einer (dieser) wesentlichen
Bewegung“, in immer neuen Äußerungsformen:

- Einerseits wird „die Staatlichkeit“ als eine Macht aufgefasst, welche an
sich immer neue Herrschafts-(Beherrschungs-)Formen hervorbringt,
nunmehr beschwichtigend „Ordnungsformen“ genannt15, in Reaktion
auf außer(staats)rechtliche Entwicklungen. Dies endet in unter-
schwelligen, aber doch stets gegenwärtigen Vorstellungen von einer
„Staats-Allmacht“16. Definitorisch kann es also nicht „Statik als Rechts-
Ruhe“ geben, es gibt nur „staatliche Macht in Reaktion auf außer-
rechtliche Entwicklungen“, also „Staatlichkeit inMacht-Evolution“ – in
Bewegung.

- Zum anderen steht eben diese „Macht“ in laufender Spannung zu einer
„Gegenmacht“ in Bewegung, die aus der individuellen, individualethisch

13 Vgl. Kern, F., Gottesgnadentum und Widerstandsrecht im frühen Mittel-
alter, in: Buchner, R. (Hg.), 1970, S. 5 ff.

14 Vgl. Leisner, W., Das Volk. Realer oder fiktiver Souverän?, 2005. Zur Bil-
dung des Volkswillens dort S. 106 ff. , 182 ff.; s. auch ders. , Volk und Nation als
Rechtsbegriffe der Französischen Revolution, FS f. Liermann 1964, S. 96 ff.

15 Zum Wesen dieser Staatsgewalt vgl. Randelzhofer, A., in: HStR3 (Isensee/
Kirchhof, HG.), Bd. II. , S. 143 ff.

16 Zur Staatsallmacht vgl. Leisner, Unendlichkeit, Fn. 9, S. 15 ff. , 38 f.
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